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§ 8 NÖ GVG 2007
Landesverwaltungsgericht

 NÖ GVG 2007 - NÖ Grundverkehrsgesetz 2007

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.05.2019

(1) Das Landesverwaltungsgericht hat durch Senate zu entscheiden. Diese bestehen aus zwei Richtern oder

Richterinnen und zwei Laienrichtern oder Laienrichterinnen aus den Bereichen Land- und Forstwirtschaft. Der oder die

Vorsitzende können auch gleichzeitig Berichterstatter oder Berichterstatterin sein.

(2) Die fachkundigen Laienrichter oder Laienrichterinnen sind auf Vorschlag der NÖ Landes-Landwirtschaftskammer

durch die Landesregierung zu bestellen. Es dürfen nur Personen bestellt werden, die über einschlägige land- und

forstwirtschaftliche Kenntnisse verfügen.

(3) Den fachkundigen Laienrichtern oder Laienrichterinnen gebührt der Ersatz der notwendigen Reisekosten sowie

eine Aufwandsentschädigung, die durch Verordnung der Landesregierung festzusetzen ist. Die Höhe der

Aufwandsentschädigung beträgt höchstens das Zweifache der Tagesgebühr gemäß § 111 des NÖ Landes-

Bedienstetengesetzes, LGBl. 2100.

(4) Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden.

(5) Richtet sich die Beschwerde gegen einen Bescheid, dem ein Rechtsgeschäft über ein land- und forstwirtschaftliches

Grundstück zugrunde liegt, das zum Zweck der Errichtung oder Vergrößerung einer gewerblichen, industriellen oder

bergbaulichen Anlage bestimmt ist und liegt dafür eine Bescheinigung der Wirtschaftskammer für Niederösterreich

vor, hat das Landesverwaltungsgericht vor seiner Entscheidung eine Stellungnahme der Wirtschaftskammer für

Niederösterreich einzuholen.
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